
                                                                                                                                                                     
 
BSV: Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 119 vom 6.7.2010 
 
 
 
Stellungnahmen 
 
 
757: Kein Vorbezug für den Erwerb eines Wohnmobils, Mobilheimes oder 
Wohnwagens  
 
Folgende Frage wurde dem BSV gestellt: Ist es zulässig, Wohnmobile, Mobilheime oder 
Wohnwagen durch einen Vorbezug aus der 2. Säule zu finanzieren?  
 
Ein Vorbezug ist in diesem Fall nicht möglich: Wohnmobile, Mobilheime oder Wohnwagen 
fallen nicht unter die zulässigen Objekte des Wohneigentums gemäss Art. 2 Abs. 1 der 
Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, WEFV 
(a. Wohnung; b. Einfamilienhaus) und sind keine Immobilien im Sinne des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (ZGB). Art. 655 Abs. 1 ZGB hält fest: «Gegenstand des Grundeigentums 
sind die Grundstücke.» Nach Abs. 2 des gleichen Artikels sind Grundstücke im Sinne des 
ZGB: 1. die Liegenschaften; 2. die in das Grundbuch aufgenommenen selbständigen und 
dauernden Rechte; 3. die Bergwerke; 4. die Miteigentumsanteile an Grundstücken. Gemäss 
Art. 656 Abs. 1 ZGB bedarf es zum Erwerb des Grundeigentums der Eintragung in das 
Grundbuch. Es gilt aber der Grundsatz, dass der Vorbezug für den Erwerb, die Erstellung 
oder die Renovation von Wohneigentum eingesetzt werden kann (vgl. Mitteilungen über die 
berufliche Vorsorge Nr. 55 S. 2). Da Wohnmobile, Mobilheime oder Wohnwagen keine 
Grundstücke sind, können sie nicht ins Grundbuch eingetragen werden, und die Anmerkung 
der Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch ist auch nicht möglich (Art. 30e BVG). Ohne 
Grundbucheintrag oder -anmerkung läuft die Vorsorgeeinrichtung indes Gefahr, keine 
Rückerstattung zu erlangen, wenn die versicherte Person das Wohnmobil, das Mobilheim 
oder den Wohnwagen wieder verkauft. Der Vorbezug ist auch ausgeschlossen für den 
Erwerb des Grundstückes, auf dem sich das Wohnmobil, das Mobilheim oder der 
Wohnwagen befindet. Auch nicht zulässig ist der Vorbezug aus der 2. Säule zum Erwerb 
eines Bootes (oder eines Flugzeugs), da es sich nicht um eine Immobilie handelt.  


